Stadt Braunschweig 24-24278

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Stadtebaulicher Vertrag "Wenden-West, 2. BA", WE 63, fur den
Bereich zwischen der StraBe Im Heideblick im Westen und Norden,
der Stadtbahntrasse im Osten und der Veltenhofer StraRe im
Suden.

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 29.08.2024
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Ausschuss fir Planung und Hochbau (Entscheidung) 04.09.2024 o]
Beschluss:

Dem Abschluss eines stadtebaulichen Vertrages fiir das Baugebiet ,Wenden-West, 2. BA*,
WE 63, zwischen der Stadt Braunschweig, der Stadtentwasserung Braunschweig GmbH
(nachfolgend ,Stadtentwasserung“ genannt) und der Grundstlicksgesellschaft Braunschweig
GmbH (nachfolgend ,GGB* genannt) mit den unter Vertragsinhalte aufgefiihrten
wesentlichen Inhalten wird zugestimmt.”

Sachverhalt:
Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses fir Planung und Hochbau fir Entscheidungen
Uber Stadtebauliche Vertrage ergibt sich aus § 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG in Verbindung mit §
6 Nr. 4d der Hauptsatzung der Stadt. Angrenzend an die alte Ortslage Wenden soll ein
neues Wohnquartier entstehen. Aufgrund der Grélke und Komplexitat des Gebietes erfolgt
die Umsetzung in mehreren Bauabschnitten. So wurde mit Abschluss des
Bebauungsplanverfahrens ,Wenden-West, 1. BA“, WE 62, fir den Bereich stdlich der
Veltenhofer StralRe bereits Baurecht geschaffen.

Die geplante Siedlungserweiterung im 2. Bauabschnitt Wenden-West bietet auf Grundlage
der aktuellen Uberlegungen Potenzial fir rund 700 Wohneinheiten. Angestrebt wird ein Mix
aus Einfamilienhdusern, dazu zahlen auch Reihen- und Doppelhauser, und
Mehrfamilienhdusern. Dabei sind Einfamilienhduser Uberwiegend in flachensparender
Bauweise als Reihenhauser vorgesehen.

Die Grundstlicksgesellschaft hat die meisten im Geltungsbereich A des Bebauungsplans mit
ortlicher Bauvorschrift ,Wenden-West, 2. BA*, WE 63, liegenden Grundstlicke erworben.
Obwohl noch nicht samtliche Grundstiicke im Eigentum der Grundstiicksgesellschaft sind, ist
die Erschlielung des Baugebietes ,Wenden-West, 2. BA*, WE 63, nicht gefahrdet. Kleinere
Flachen fir den StralRenausbau an der Veltenhdfer StralRe befinden sich noch im
Fremdeigentum, doch die Grundsticksgesellschaft fuhrt bereits Vertragsverhandlungen fur
den Kauf der Flachen.

Die Grundstiicksgesellschaft beabsichtigt, das Gebiet ,Wenden-West, 2. BA*, WE 63, zu
realisieren. Alle MalRnahmen, die Voraussetzung oder Folge dieses Vorhabens sind, einschl.
Kostenlbernahmen bzw. Kostenerstattungen, sollen in dem stadtebaulichen Vertrag geregelt
werden.



Vertragsinhalte

Bei der Betrachtung der auf die GGB Ubertragbaren Kosten ist wie bei allen stddtebaulichen

Vertragen die Angemessenheit der vereinbarten Leistungen gemaf § 11 (2) BauGB zu
beachten. Die Verpflichtungen gemal Entwurf des stadtebaulichen Vertrages stellen sich
zum heutigen Zeitpunkt wie folgt dar:

I. ErschlieBung:

1)

2)

3)

4)

Die Stadt Uibertragt die Herstellung der 6ffentlichen ErschlieBung des Baugebietes
mit Ausnahme der &ffentlichen Entwasserungsanlagen aber einschliel3lich der
stralRenbegleitenden Mulden zur Stralenentwasserung auf die GGB. Es ist
beabsichtigt, das Baugebiet in 2 Teilabschnitten zu entwickeln.

Die Stadtentwasserung verpflichtet sich zur Herstellung der 6ffentlichen
Entwasserungsanlagen mit Ausnahme der Anschlusskanale der
Grundstucksentwasserung und der stralRenbegleitenden Mulden zur
Stralienentwasserung.

Die ErschlieBung im Sinne des Vertrages umfasst weiter:

a) das Freimachen der 6ffentlichen ErschlieRungsflachen einschlie3lich des

Abtragens des Oberbodens, der Kampfmitteluntersuchung und der Regelungen

zum Umgang mit Altlasten und Bodenbelastungen,

b) das erstmalige Herstellen des StralRenkoérpers und seines Zubehdrs sowie der
stralenbegleitenden Mulden zur StralRenentwasserung. Die Verkehrsflachen
besonderer Zweckbestimmung ,Geh- und Radweg“ mit ihrem Zubehdr sowie
die offentlichen Geh- und Radwege, einschlie3lich der Entwasserung dieser
Flachen und der Begriinung, inklusive StralRenbaum- und Unterpflanzung
zahlen ebenfalls zur erstmaligen Herstellung. Die Begriinung ist mit einer
dreijahrigen Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege zu
versehen.

Die Regelungen gelten ebenso fiir den verbleibenden Aus-/Umbau der
Veltenhofer Stralle,

c) die Herstellung der &ffentlichen Entwasserungsanlagen,

d) das Herstellen der 6ffentlichen Grinflachen, der integrierten Spielflachen fur
Kinder, einschliel3lich Spielgerateausstattung, Méblierung und Bepflanzung,
einschliellich der Fertigstellungspflege und einer dreijahrigen
Entwicklungspflege im Anschluss an die Fertigstellungspflege,

e) das Herstellen der erforderlichen 6ffentlichen Beleuchtung und Markierung
sowie Strallen- und Hinweisbeschilderungen, deren Notwendigkeit fur die
jeweilige Flache mit der Stadt einvernehmlich abzustimmen ist,

f) das Herstellen einer flachendeckenden Breitbandversorgung — Netze der
nachsten Generation,

g) das Herstellen der Flachen fur Ver- und Entsorgungsanlagen (z. B.
Wertstoffcontainer, Trafostation, Breitbandstation, Anlagen zur
Energieversorgung), einschlielich Einfriedung und Begriinung.

Die Stadt ibernimmt die Planung, Erstellung des Leistungsverzeichnisses,
Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der MaRnahmen zur
Herstellung der ErschlieBungs- und StralRenausbaumalnahmen, die Erstellung



5)

6)

7)

8)

eines koordinierten Leitungsplanes und die Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination gemaf Baustellenverordnung.

Die Stadt iibernimmt die Planung, Erstellung des Leistungsverzeichnisses,
Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung der MaRnahmen zur
Herstellung der 6ffentlichen Grinflachen, der Spielflachen fir Kinder, der Flachen
fur Jugendspielangebote und der strallenbegleitenden Mulden zur
Stralienentwasserung.

Bei Bedarf wird die Stadt im Namen und auf Rechnung der GGB externe
Ingenieurburos mit der Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und
Abrechnung beauftragen.

Die Stadtentwasserung beauftragt ein leistungsfahiges Ingenieurbiro mit der
Planung, Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Bauleitung und Abrechnung der
Maflnahmen zur Herstellung der Entwasserungsanlagen. Die stral’enbegleitenden
Mulden, die der Strallenentwasserung dienen, sind davon ausgenommen.

Die GGB beauftragt die Dienstleistungsgesellschaften der Stadt mit der Planung
und Herstellung der 6ffentlichen Beleuchtungsanlagen und der Markierungs- und
Beschilderungsarbeiten.

AusgleichsmaRnhahmen:

Die GGB verpflichtet sich, die MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft in den Geltungsbereichen A, B, C, D und E
herzustellen.

FolgemaRBnahmen:

1)

Die GGB verpflichtet sich, maximal 30.000,- € der Kosten flr die Umsetzung der
Querung der Stadtbahntrasse zu Ubernehmen. Darlber hinaus gehende Kosten
Ubernimmt die Stadt. Hierflr ist eine separate Vereinbarung zwischen der Stadt und
der BSVG erforderlich.

Die GGB verpflichtet sich, die Kosten fur die Planung und Umsetzung der
offentlichen Kinderspielflachen, die durch das Baugebiet bedingt sind, zu
Ubernehmen.

Die GGB verpflichtet sich, die Kosten fur die Planung und Errichtung der
Jugendspielflachen (Jugendspielangebote) in den 6ffentlichen Grunflachen, die dem
Baugebiet bedingten Bedarf zuzuordnen sind, bis zu einem Betrag in Hohe von
536.160,- € zu ubernehmen. Daruber hinaus anfallende Kosten tragt die Stadt.

Die GGB verpflichtet sich, die Mehrkosten, die durch den Anteil der Herstellung des
Ganztagsbetriebs (Kliche, Mensa) fir einen 4. Grundschulzug entstehen, bis zu
einer Hohe von maximal 735.000,- € zu Gbernehmen. Dariber hinaus anfallende
Kosten tragt die Stadt.

Die zu erwartende Anzahl der Schilerinnen und Schiiler (SuS), die aus dem
Baugebiet resultiert, kann in der Grundschule Wenden (GS) beschult werden,
sobald der geplante Auszug des Lessinggymnasiums (LG) aus den vom LG in der
GS genutzten Raumlichkeiten erfolgt ist. Entsprechende Erweiterungen des LG
werden aktuell durchgeflhrt. Die Kosten flir am LG als Ersatz entstehenden
zusatzlichen Allgemeinen Unterrichtsrdume werden nicht von der GGB
Ubernommen, da es sich nicht um FolgemafRnahmen im Sinne des stadtebaulichen
Vertrages handelt.

Durch das Baugebiet wird ein Kindertagesstattenbedarf von sieben Gruppen



6)

ausgelost. Im Baugebiet werden eine 5-Gruppen-Kindertagesstatte (Kita) und eine
4- Gruppen-Kita errichtet. Zwei Gruppen davon werden flr den Bedarf aus dem
Baugebiet Wenden-West, 1. BA errichtet. Dazu wird der stadtebauliche Vertrag, den
1. BA. betreffend, geadndert werden.

Die GGB verpflichtet sich, fur das gemeinschaftliche Wohnen Grundstucksflachen
von insgesamt ca. 2.000 bis 2.750 m? vorzuhalten.

IV. Sozialer Wohnungsbau und mittleres Preissegment:

Die GGB verpflichtet sich, mindestens 30 % der in dem Baugebiet zulassigen
Wohnflache als sozialen Wohnungsbau und mindestens 10 % der zulassigen
Wohnflache fir das mittlere Preissegment zu errichten.

Die Pflichten sind im Rahmen der spateren GrundstlcksverdulRerungen an die Kaufer im
Rahmen der Konzeptvergaben weiterzugeben.

V. Grundstiicksangelegenheiten und Kostenerstattungen:

1)

Fir die im Eigentum der Stadt stehenden Ausgleichsflachen in den
Geltungsbereichen B bis E erstattet die GGB der Stadt den Verkehrswert der
Ausgleichsflachen des drtlichen Bedarfs zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme. Zum
aktuellen Zeitpunkt betragt die Gesamtsumme ca. 407.000,- €. Fir die im Eigentum
der GGB stehenden Ausgleichsflachen flr die Gberortliche Jugendspielflache in dem
Geltungsbereiche A erstattet die Stadt der GGB den Verkehrswert zum Zeitpunkt
der Inanspruchnahme.

Fur die Flachen mit Gberértlichen Jugendspielangeboten erstattet die Stadt der GGB
den Verkehrswert des Flachenbedarfs.

Durch die auf Grundlage der Angemessenheitspriifung vorgesehene Umsetzung der
Kitas durch einen Investor erhalt die GGB Verkaufserldse fiir die Kitagrundstiicke.

Im Falle der VerauRerung von Bauflachen im Vertragsgebiet, fir die der
rechtswirksame Bebauungsplan ,Allgemeines Wohngebiet®, ,Urbanes Gebiet",
,Sondergebiet” oder die Flachen fur den Gemeinbedarf ,Kindertagesstatten® als Art
der baulichen Nutzung ausweist, verpflichtet sich die GGB, in ihre Kaufvertrage
aufzunehmen, dass Dienstbarkeiten zugunsten der zustéandigen Energieversorger in
die jeweiligen Grundbucher eingetragen werden, welche den Warmeanschluss
sicherstellen.

Die Grundstlicksgesellschaft halt die im Bebauungsplan ,Wenden-West, 2. BA,
WE 63, festgesetzten Sonderbauflachen 1 und 2 fur eine Nutzung mit
Quartiersgaragen und einer Flache fur eine Nutzung einer Warmezentrale vor. Die
GGB und die Stadt werden (auf3erhalb des stadtebaulichen Vertrages)
einvernehmlich ein gemeinsames Konzept zur Umsetzung abstimmen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Grundstlicksgesellschaft tragt grundsatzlich die Kosten fiir alle Malinahmen, die ihr
mit dem stadtebaulichen Vertrag Ubertragen werden. Um die Angemessenheit der
finanziellen Belastung der GGB zu gewahrleisten, werden nun nicht mehr alle
Folgekosten der GGB zugeordnet. Die Errichtung der beiden Kitas soll tiber einen
Investor ggf. Uber alternative Beschaffung erfolgen. Somit fallen keine
Investitionskosten, sondern Mietzahlungen an. Diese mUssen im Haushalt gesichert
werden. Bei den Kostenschatzungen handelt es sich um aktuelle Bruttoangaben. Sie
unterliegen zukunftig mindestens einer jahrlichen Steigerung durch den jeweils
geltenden Baukostenindex.



Soweit die GGB von Folgekosten fir die Kindertagesstatten entlastet wird, hat die
Stadt nachfolgende Kosten zu tragen:

Uberértlicher Anteil fiir ca. 200.000,- €
die Spielangebote fiir Jugendliche
(Planung, Herstellung, Wert der Flache, Ausgleich)

Querung der Stadtbahntrasse (50 % der Kosten) ca. 30.000,- €
(sofern eine Vereinbarung zwischen der Stadt
und der BSVG geschlossen wird)

Summe: ca. 230.000,- €
Mietzahlungen fir 7 Kitagruppen aus dem 2. BA ca. 290.000 €/ Jahr

Der Bau der Entwasserungsanlagen fur die Schmutzwasserbeseitigung ist eine sog. Beson-
dere Malinahme gemafly Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der Stadtentwasserung
Braunschweig GmbH (SE|BS) und der Stadt. Die Kosten werden von der SE|BS Gbernom-
men und Uber die Abwassergeblihren refinanziert.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1.1:  Entwurf der Ubersichtskarte 1 zum Bebauungsplan

Anlage 1.2:  Entwurf der Ubersichtskarte 2 zum Bebauungsplan

Anlage 1.3:  Vertragsgebiet des stadtebaulichen Vertrages ,Wenden-West, 2. BA*“, WE 63
Anlage 2.1:  Entwurf des Geltungsbereiches A zum Bebauungsplan

Anlage 2.2  Entwurf des Geltungsbereiches B zum Bebauungsplan

Anlage 2.3:  Entwurf des Geltungsbereiches C zum Bebauungsplan

Anlage 2.4: Entwurf des Geltungsbereiches D zum Bebauungsplan

Anlage 2.5:  Entwurf des Geltungsbereiches E zum Bebauungsplan

Anlage 2.6:  Entwurf der zeichnerischen Festsetzungen zum Bebauungsplan

Anlage 3 Entwurf des Nutzungsbeispiels zum Bebauungsplan

Anlage 4. Entwurf der textlichen Festsetzungen zum Entwurf des Bebauungsplanes
Anlage 5 Entwurf zur Lage der Querung der Strallenbahntrasse

Anlage 6 Vorabzug der Strallenausbauplanung

Anlage 7 Auswahl der Flachen fiir das gemeinschaftliche Wohnen



Stadt Braunschweig Anlage 1.1

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63

Ubersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A, B, C und D im Stadtgebiet
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB

Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig

© Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation


jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Stadt Braunschweig Anlage 1.2

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63

Ubersichtskarte zur Lage des Geltungsbereiches E im Stadtgebiet
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB
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Amtlicher Stadtplan der Stadt Braunschweig

© Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation


jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Anlage 1.3
stadt ¥F)4) Braunschweig

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift

Wenden-West, 2. Bauabschnitt WE 63
Vertragsgebiet des stadtebaulichen Vertrages
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Stadtgrundkarte » der Stadt Braunschweig, erstellt auf Grundlage der Liegenschaftskarte 2
1 © Stadt Braunschweig Abteilung Geoinformation

2) Q Landesamt fiir Geoinformation
© LGLMN  und Landesvermessung Niedersachsen Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg



Anlage 2.1

Stadt Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

Wenden-West, 2. Bauabschnitt WE 63
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A)

Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung geman § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Mafstab 1:2500
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Anlage 2.4

Stadt W%/W Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63

Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich D)
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemak § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Stadt Braunschweig Anlage 2.5

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA WE 63
Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich E)

Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


stadt §¥)9 Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. BA

Anlage 2.6

WA 63

Planzeichenerklarungen (Zahlenangaben sind Beispiele)
Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 4a (3) BauGB

Art der baulichen Nutzung

WA Allgemeines Wohngebiet
MU Urbanes Gebiet
SO Sondergebiet

MaRB der baulichen Nutzung, Hohen baulicher
Anlagen in Metern iiber dem Bezugspunkt
entsprechend textlicher Festsetzung

04 Grundflachenzahl (GRZ)

Zahl der Vollgeschosse
als Héchstmaf

GH 10,50 Gebaudehdhe als Hochstmaly

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

A nur Hausgruppen zulassig
A nur Doppelhauser und
Hausgruppen zulassig
a abweichende Bauweise
m=emam=  Baulinie

memmems  Baugrenze
Flachen fiir den Gemeinbedarf

| Kindertagesstatte

Verkehrsflachen

]

I ﬁ I Verkehrsflachen mit der besonderen
Zweckbestimmung "Geh- und Radweg"

StraRenverkehrsflachen

F+R

Einfahrt- und Ausfahrt
A (Breite und Lage entsprechend
StralRenausbauplan)

Flachen und Anlagen der Ver- und Entsorgung

Tolo Flachen fur

kommu- . .
s Telekommunikation

Wertstoff-Sammelanlage

@ ©

Elektrizitat

Griinflachen

‘ H Offentliche Griinflache entsprechend
textlicher Festsetzung

Spielplatz

Jugendplatz

Verkehrsgrin

MaRnahmen fiir Natur und Landschaft
(nur Geltungsbereiche B, C, D und E)

=

Flache fur MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft
entsprechend textlicher Festsetzung

Anlagen fir die Versickerung

Sonstige Festsetzungen
von Niederschlagswasser (Mulden),
gleichbedeutend mit Zu- und

4
Abfahrstverbot

IS Bl Grenze des Geltungsbereiches
—o—e—e—  Nutzungsabgrenzung

xA-A/

Abgrenzung der unterschiedlich
festgesetzten Larmpegelbereiche (LPB)

Gemeinschaftsflachen fiir Carports

|_G£a_| und Nebenanlagen

|owonnwesl  Gemeinschaftswohnweg

| St | Flachen fir Stellplatze
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

E entsprechend textlicher Festsetzung
(nur Geltungsbereich B)

Hinweise

M Mafangaben in Metern

\_/ "~ \_ inVerlangerung der Fluchtlinie

Kennzeichnung

RRRESES Bereich, in dem mit
FH Kampfmitteln zu rechnen ist

Bestandsangaben

E 7’ Wohngebaude

t::' Neben- bzw.
Wirtschaftsgebaude

Gebaude nicht im amtlichen
Liegenschaftskataster enthalten

o————° Flurstlicksgrenze
I1 vorh. Geschosszahl

303 ST Flurstiicksnummern

Héhenangaben iber NN

Bdschung


jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB


Anlage 3
stadt §F)8 Braunschweig

Bebauungsplan mit ortlicher Bauvorschrift
Wenden-West, 2. Bauabschnitt WE 63
Nutzungsbeispiel

Stand: 01.07.2024, erneute Offentlichkeitsbeteiligung gemaRk § 4a (3) BauGB
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jantos
Textfeld
Stand: 01.07.2024, erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 4a (3) BauGB
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Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
Wenden West, 2. BA

Anlage 4

WE 63

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemafl § 1 aund § 9 BauGB

| Art der baulichen Nutzung

1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind gemaf
§ 4 BauNVO folgende Nutzungen zulassig:

- Wohngebaude,

— Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht
stérenden Handwerksbetriebe,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:

— Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,
- Anlagen fir Verwaltungen.

Nicht zulassig sind insbesondere:

— Gartenbaubetriebe und Tankstellen,
- der Versorgung des Gebietes dienenden
Laden.

2. Inden Urbanen Gebieten sind gemaR} § 6a
BauNVO folgende Nutzungen zulassig:

- Geschafts- und Blirogebaude,

— Schank- und Speisewirtschaften,

— Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen fir Verwaltungen sowie fur kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,

- Wohnnutzungen sind nur in den Oberge-
schossen zulassig.

Ausnahmsweise kénnen zugelassen werden:

- Einzelhandelsnutzungen im Erdgeschoss
des Urbanen Gebietes MU 2, sofern diese

der Nahversorgung der Bevdlkerung dienen.

Nicht zulassig sind insbesondere:

- Sonstige Einzelhandelsbetriebe, mit Aus-
nahme von Kiosken

- Vergnligungsstatten,

- Tankstellen,

- Bordelle und bordellartige Nutzungen sowie
Wohnungsprostitution.

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leis-
tung zulassig.

Die Sondergebiete mit der Zweckbestimmung
"Quartiersgarage" dienen der Unterbringung der
im Plangebiet erforderlichen Stellplatze und Be-
sucherstellplatzen.

Dartiber hinaus dienen sie als Mobilitatsstation

mit gemeinschaftlich nutzbaren und dem Quar-
tier zur Verfigung stehenden Mobilitdtsangebo-
ten.

Die allgemein zulassigen Nutzungen sind:

- Offentliche sowie private Stellplatze,

- Fahrradabstellanlagen,

— bauliche Anlagen, die der Herstellung eines
Angebots an alternativen Mobilitdtsformen
dienen (z. B. Ladeséaulen, Bikesharing, Rol-
lersharing usw.),

- die fir den Betrieb der Parkh&user notwen-
digen Verwaltungseinheiten und Nebenanla-
gen,

- Gewerbebetriebe, die der Zweckbestim-
mung dienen (z. B. Fahrradreparaturser-
vice),

- Sonstige Gemeinschaftsanlagen (z. B.
Quartierstreff),

- sowie Paketstationen.

- Im Sondergebiet SO 2 sind auch selbststan-
dige Anlagen zur Erzeugung und Versor-
gung von Warme aus erneuerbarer Ener-
gien (Energiezentrale) zulassig.

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden

- sonstige Buronutzung.

Maf der baulichen Nutzung

Gebaudehohen

Uberschreitungen der zeichnerisch festgesetz-
ten maximalen Gebaudehdhe sind flr techni-
sche Anlagen (z. B. Liftungsanlagen, Anten-
nen, PV-Anlagen) und Erschliefungsanlagen
(Treppenhéauser und -aufgange, Aufziige) bis zu
3,0 m ausnahmsweise zulassig, soweit sie um
das MaR ihrer Héhe von der Fassadenkante zu-
ruckspringen.
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Bezugspunkt der Hohenangaben

Bezugspunkt fur die Hbhenangaben ist die H6-
henlage der nachstgelegenen Verkehrsflache
an dem Punkt der Stralenbegrenzungslinie, der
der Mitte der straRenzugewandten Gebau-
deseite am nachsten liegt.

Grundflache

Bei der Ermittlung der zul&ssigen Grundflache
bleiben die festgesetzten Gemeinschaftsflachen
(Carports und Wohnwege) unberticksichtigt.

Uberschreitungen der zuldssigen Grundflache
durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO aufge-
fuhrten Grundflachen sind im Plangebiet nicht
zulassig.

Sie kbnnen ausnahmsweise zugelassen wer-
den, sofern nachgewiesen wird, dass die Versi-
ckerung auf dem Grundstiick sichergestellt ist.

Uberbaubare Grundstiicksflaiche, Bauweise,
Grundstiicksgrofien, Zahl der Wohnungen

Uberschreitung von Baugrenzen und Baulinien

Baugrenzen und Baulinien dirfen durch Ein-
gangsuberdachungen, Hauseingangstreppen,
KellerauBBentreppen, Kellerlichtschachte, sons-
tige Aullentreppen und Rampen bis zu einer
Tiefe von 1,5 m auf insgesamt maximal 50 %
der jeweiligen Fassadenbreite iberschritten
werden.

Bauweise
In den Gebieten mit abweichender Bauweise a
durfen innerhalb der Gberbaubaren Flachen Ge-

baude auch wie folgt errichtet werden:

- mit einer Lange von Uber 50 m,
— ohne seitlichen Grenzabstand.

Grundstiicksgréfen

Die Grofie der Baugrundstiicke darf 200 m?
nicht unterschreiten.

Zahl der Wohnungen in Wohngebauden

- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist in

Wohngebauden max. 1 Wohnung je ange-
fangene 600 m? Grundsticksflache zulas-
sig.

- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist in

Wohngebauden max. 1 Wohnung je ange-
fangene 320 m? Grundstlicksflache zulas-

sig.

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3

und WA 4 ist in Wohngeb&uden max. 1
Wohnung je angefangene 70 m? Grund-
stucksflache zulassig.

- Im Urbanen Gebiet MU 1 ist in Wohngebau-

den max. 1 Wohnung je angefangene 60 m?
Grundstiicksflache zulassig.

- Im Urbanen Gebiet MU 2 ist in Wohngebau-
den max. 1 Wohnung je angefangene 70 m?
Grundstuicksflache zulassig.

Flachenanteile der festgesetzten Gemein-
schaftsflachen (Carports und Wohnwege) sind
den zugeordneten Grundstiicksflachen bei der
Ermittlung der zuldssigen Wohnungen nicht zu-
zurechnen.

\Y

Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Zufahr-
ten, Gemeinschaftswohnwege

2.1.

2.2

Nebenanlagen

Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO
missen zu oOffentlichen Flachen einen Abstand
von mindestens 1,0 m einhalten.

Soweit sie weniger als 3,0 m Abstand zu 6ffent-
lichen Flachen einhalten, ist die der &ffentlichen
Flache zugewandte Seite vollstandig einzugri-
nen (Flachenbegrinung mit Strduchern und/
oder Hecken mit einer Hohe von mindestens
1,2 m und/ oder Begriinung von Wandseiten mit
Kletterpflanzen).

Ausgenommen sind Fahrradstander, Einfrie-
dungen, Werbeanlagen gemal B Il 1 und Brief-
kastenanlagen.

Stellplatze und Carports

Im gesamten Plangebiet sind Stellplatze, Car-
ports und Garagen nur innerhalb der dafiir fest-
gesetzten Flachen und in den Sondergebieten
zulassig. Ausgenommen davon sind Fahrrad-
stellplatze.

Die Gemeinschaftsflachen fiur Carports sind fol-
gendermalen zugeordnet:

- GCa1istdem WA 2.1 zugeordnet
- GCa 2istdem WA 2.2 zugeordnet
- GCa 3 istdem WA 2.3 zugeordnet

Auf den Flachen sind Uberdachte Stellplatze
ohne eigene Seitenwande (Carports), Sammel-
anlagen fur Mullboxen und Abstellanlagen fiir
Fahrrader zulassig.

Grundstiickszufahrten

Der Anschluss der Grundstiicke an die Ver-
kehrsflache ist im Bereich der festgesetzten An-
lagen zur Versickerung des Niederschlagswas-
sers ausgeschlossen (Zufahrtsverbot).

Zuwegungen fir den Ful’- und Radverkehr kon-
nen ausnahmsweise zugelassen werden, so-
fern Abfluss des Niederschlagswassers nicht
beeintrachtigt wird.

Gemeinschaftswohnwege

Die als Gemeinschaftswohnwege festgesetzten
Flachen dienen der Zuganglichkeit anliegender
Grundstiicke.
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Griinordnung

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Begriinung o&ffentlicher Flachen

Anlagen zur Versickerung des Niederschlags-
wassers

In den Verkehrs- und Griinflachen ist ein natur-
nah zu gestaltendes System aus offenen Versi-
ckerungsmulden anzulegen. Die Versickerungs-
mulden sind als extensiv gepflegte Wiesenfla-
chen mit einer maximalen Béschungsneigung
von 1:2 zu gestalten.

Die Mulden dienen u. a. auch dem Schutz vor
Uberflutungen siehe A XI Nr. 1.

Die festgesetzten Stralenverkehrsflachen sind
wie folgt zu begriinen:

In die Planstral’en A1 und A 2 sind entlang der
Veltenhofer StralRe in eine mind. 5 m breite
Grinflache groRkronige Laubbaume als glie-
dernde Freiraumelemente und zur Einfassung
des Stralenraums in einem Regelabstand von
max. 10 m zu pflanzen. Die Vegetationsflache
ist als Stauden- oder extensiv gepflegte Wie-
senflache zu gestalten.

In die Planstrallen B 1, B 2, und C 1 sind — inte-
griert in die Muldenflachen in einem Regelab-
stand von 8 m mindestens mittelkronige Laub-
baume als gliedernde Freiraumelemente und
zur Einfassung des Strallenraums zu pflanzen.
Abschnittsweise kénnen die Bdume auch in
Gruppen angeordnet werden.

In die PlanstralRe C 2 sind — integriert in die
Muldenflachen in einem Regelabstand von 8 m
mindestens mittelkronige Laubbaume als glie-
dernde Freiraumelemente und zur Einfassung
des StraRenraums zu pflanzen.

Die Verkehrsflachen mit der besonderen
Zweckbestimmung ,,Geh- und Radweg* sind
wie folgt zu begriinen:

In die Verkehrsflachen sind — integriert in die
Muldenflachen — mindestens mittelkronige
Laubbaume als gliedernde Freiraumelemente
und zur Einfassung des Geh- und Radwegs in
einem Regelabstand von ca. 8 m zu pflanzen.
Abschnittsweise kénnen die Badume auch in
Gruppen angeordnet werden.

Offentliche Griinflachen mit der Zweckbestim-
mung ,Parkanlage mit Freizeitnutzungen*

Innerhalb der Grunflachen zulassig ist die An-
lage von

- Kinderspielflachen in einer Grée von
1.200 m?,

- Jugendspielangeboten in einer Grofie von

2.700 m?,

- Spielangeboten fiir alle Generationen in ei-
ner GréRRe von 500 m?,

- Modblierungen zum Aufenthalt,

— Fahrradstellplatzen

1.5.

1.6.

1.7.

2.1

2.2

- Freizeitwegen sowie
- unterirdischen Anlagen zur Nutzung Erneu-
erbarer Energien (Geothermie-Sonden).

Innerhalb 6ffentlichen Griinflachen sind Flachen
fur die temporare Ruckhaltung und Versicke-
rung von Niederschlagswasser mit einem Ruck-
haltevolumen von mindestens 560 m? in die Ge-
staltung zu integrieren.

Die Versickerungsflachen sind im Bereich der
Rasen-/ extensiv gepflegten Wiesenflachen als
flache Gelandevertiefungen in variierenden
Breiten mit einer Bdschungsneigung bis max.
1:2 zu gestalten. Zuséatzlich zu den Versicke-
rungsmulden kénnen Varianten mit Einstaufla-
chen angelegt werden, die zur Ausbildung von
Feuchtwiesenvegetation beitragen kdnnen.

Die Vegetationsflachen auRerhalb der Re-
tentions-, Spiel- und Wegeflachen sind wie folgt
zu gestalten:

- zu 80 % als locker mit Baumen Uberstellte
Uberwiegend extensiv gepflegte Rasen- und
Wiesenflachen. Ein Teilbereich mit einer
Gesamtgrofle von ca. 800 m? ist als Obst-
wiese mit mindestens 12 Obstbaumen her-
zustellen. Mindestens 15 % der Wiesenfla-
che ist nur einmal im Jahr zu mahen und
das Mahdgut ist abzufahren.

- zu 20 % mit flachenhaften Anpflanzungen
mit Baumen und Strauchern.

Mit der Herstellung der 6ffentlichen Grinflachen
ist spatestens zwei Jahre nach Beginn der Er-
schlieBungsarbeiten zu beginnen und sie sind
innerhalb von zwei Jahren fertigzustellen.

Die Frist fur die Fertigstellung der Spielflachen
kann um ein Jahr nach Fertigstellung der 6ffent-
lichen Grunflache verlangert werden.

Die Anpflanzungen auf den Verkehrsflachen
sind spatestens in der nachstfolgenden Pflanz-
periode nach Abnahme der Verkehrsflachen
durchzufuhren und fertigzustellen. Eine Aus-
nahme hiervon ist zuldssig, wenn angrenzende
laufende HochbaumaRnamen die Herstellung o-
der den Erhalt der hergestellten 6ffentlichen
Grunflache erheblich beeintrachtigen wirden.

Die Anpflanzungen und sonstigen Begriinungen
auf offentlichen Flachen sind mit einer dreijahri-
gen Entwicklungspflege im Anschluss an die
Fertigstellungspflege herzustellen.

Begriinung privater Flachen

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und
WA 4 auf Grundstiicken mit Gebauden mit
mehr als zwei Wohneinheiten, im Sondergebiet,
auf den Flachen fir Gemeinbedarf und in den
urbanen Gebieten ist je angefangene 500 m?
Grundstiicksflache mindestens ein Laubbaum
oder Obstbaum zu pflanzen.

In den Allgemeinen Wohngebieten und in den
Urbanen Gebieten sind bei Gebduden mit mehr
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2.3.

5.1.

als zwei Wohneinheiten die Standorte fir Mull-
boxen dreiseitig mit einer mindestens 1,6 m ho-
hen Hecke aus Laubgehdlzen oder einem voll-
standig mit Kletterpflanzen berankten Stabgit-
terzaun einzufassen.

Die festgesetzten Anpflanzungen auf privaten
Flachen, die an offentliche Flachen angrenzen,
mussen spatestens ein Jahr nach Ingebrauch-
nahme der baulichen Anlagen fertiggestellt
sein.

Dachbegriinung

Mindestens 70 % der Dachflachen sind mindes-
tens extensiv zu begriinen.

Ausgenommen sind Dachflachen von Nebenan-
lagen im Sinne von § 14 BauNVO mit einer zu-
sammenhangenden Dachflachengrofie von we-
niger als 25 m? sowie von Carports mit Photo-
voltaikanlagen (Solarcarports).

Der Substrataufbau soll mindestens 10 cm be-
tragen, die Dachflache ist mit einer standortge-
rechten Gréaser-/ Krdutermischung anzusaen
oder mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen zu bepflanzen.

Fassadenbegriinung

In den Sondergebieten Quartiersgarage (SO 1
und SO 2) sind mindestens 50 % der AulRen-
wande von Gebauden, zu begriinen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 und
WA 4, auf der Gemeinbedarfsflache und in den
urbanen Gebieten sind mindestens 20 % der
Auflenwande von Gebauden, zu begriinen.

Bei einer bodengebundenen Fassadenbegri-
nung ist pro 1,5 Ifd. m Wandlange mind. eine
Schling- und/oder Kletterpflanze zu verwenden.

Private und o6ffentliche Grinflachen

Fir die festgesetzten Anpflanzungen sind fol-
gende Pflanzqualitaten zu verwenden:

- Laubbdume: Hochstamm mit Stammumfang
mind. 16 — 18 cm, gemessen in 1 m Hohe.

- Obstbaume: Hochstamm mit Stammumfang
10 — 12 cm, gemessen in 1 m Héhe.

- GroRstraucher oder Solitare: mind. 3 x ver-
pflanzt, mind. 100 cm. Sonstige Strauch-
pflanzungen: mind. 2 x verpflanzt, mind. 60
cm.

Es sind standortgerechte und in den 6&ffentli-
chen Grinflachen tGberwiegend heimische Ge-
hélze zu verwenden.

Fur die festgesetzten flachenhaften Gehdlz-
pflanzungen auf 6ffentlichen Flachen sind min-
destens folgende Pflanzqualitaten zu verwen-
den; artbedingte Abweichungen sind mdglich:

- Heister: 2x verpflanzt, 150-200 cm Hoéhe
- Straucher: 1x verpflanzt, 60-100 cm Hoéhe.

5.2.

5.3.

Einzelbaumstandorte sind mit einer offenen,
vollflachig zu begriinenden Vegetationsflache
von mindestens 12 m? netto in einer Mindest-
breite von 2 m netto, mit einer Baumgrubentiefe
von mindestens 1,5 m, einem Substratvolumen
von mindestens 18 m? herzustellen und nach-
haltig gegen Uberfahren zu schiitzen.

Alle festgesetzten Anpflanzungen und Begru-
nungen sind fachgerecht auszufiihren, dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang spatestens in
der folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

\

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes

2.

2.1.

2.2.

Larmpegelbereiche

In den Allgemeinen Wohngebieten und Urba-
nen Gebieten sind bei der Errichtung und Ande-
rung von Gebauden an den Fassaden von
schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen (i. S. von
DIN 4109) passive SchallschutzmaRnahmen
nach den Bestimmungen fiir die im Bebauungs-
plan festgesetzten Larmpegelbereiche gemaf
DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ durchzu-
fihren.

LarmschutzmalRnahmen gegeniber Verkehrs-
larm

Schutzbediirftige Raume

Schutzbediirftige Raume, die zum Schlafen vor-
gesehenen sind (Kinder-, Gaste- und Schlaf-
zimmer), sind mit einer fensterunabhangigen
Bellftung auszustatten.

Alternativ kdnnen besondere Fensterkonstrukti-
onen, die auch im teilgedffneten Zustand einen
Innenraumpegel von maximal 30 dB(A) gewahr-
leisten, Anwendung finden, wenn nicht durch
andere bauliche MaRnahmen gleicher Wirkung
(z. B. durch Laubengéange, vorgesetzte Fenster-
laden oder Gebaudevorspriinge) ausreichender
Schallschutz gewahrleistet wird.

Aulienwohnbereiche

An den Fassaden der nachfolgend genannten
Gebaude bzw. Gebaudeseiten, sind Aulen-
wohnbereiche, wie z. B. Terrassen, Loggien
und Balkone nicht zulassig, sofern nicht ein wei-
terer, der Wohneinheit zugehdriger AuRRen-
wohnbereich an einer der Larmquelle (Planstra-
Ren, Veltenhofer Stralle, Schienentrasse) abge-
wandten Fassade, im direkten Schallschatten
des Gebaudes, angeordnet ist:

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1
entlang der Planstraf’en B1 und C1.

- In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2.1
und WA 2.2 entlang der Planstralle C1.

- In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 3 ent-
lang der Stadtbahntrasse und entlang der
PlanstraRe C1.
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2.3.

2.4.

- In den Urbanen Gebieten MU 1 und MU 2
entlang der PlanstraRen A1 und A2 (Velten-
hofer StralRe).

- Im Allgemeinen Wohngebiet WA 4 an den
Ostlichen, stdlichen und westlichen Fassa-
den.

Alternativ sind Au3enwohnbereiche an den der
Larmquelle (Planstrallen, Veltenhdfer Stralle,
Schienentrasse) zugewandten Fassaden zulas-
sig, wenn sie durch bauliche Schallschutzmal}-
nahmen, z. B. durch (teil)geschlossene Bris-
tungen oder Verglasungen, abgeschirmt wer-
den.

Die Abschirmung muss die Einhaltung des fur
die Tagzeit maRgeblichen, jeweils um 3 dB(A)
modifizierten Orientierungswertes der DIN
18005 von 58 dB(A) fur Allgemeine Wohnge-
biete und 63 dB(A) fiir Urbane Gebiete, in der
Mitte des AuRenwohnbereichs in 2 m Hohe si-
cherstellen.

AuRenspielflachen

Innerhalb der AuRenspielflache der Kinderta-
gesstatten sind auf mindestens 50% der Au-
Renspielflache Gerduschimmissionen von < 55
dB(A) sicherzustellen.

Ausnahmeklausel

Von den Festsetzungen unter A VI 1 bis

A VI 2.2 zu den Larmschutzmalinahmen gegen-
Uber dem Verkehrslarm kann ganz oder teil-
weise abgewichen werden, wenn im jeweiligen
Einzelfall schalltechnisch nachgewiesen wird,
dass die Einhaltung des fir die Tagzeit maf-
geblichen, jeweils um 3 dB(A) modifizierten Ori-
entierungswertes der DIN 18005 von 58 dB(A)
fur Allgemeine Wohngebiete und 63 dB(A) fir
Urbane Gebiete, in der Mitte des Auflenwohn-
bereichs in 2 m Héhe auf andere Art und Weise
gewahrleistet ist.

Vi

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Geltungsbereich A

Fir gebaudebriitende Vogelarten (Hausrot-
schwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe,
Mauersegler) und Fledermausarten (Zwerg-, Mi-
cken-, Bart-, Fransen-, Breitfligelfledermaus)
sind Nist- und Ruhestatten an Geb&uden durch
geeignete Bauweise in die Konstruktion zu integ-
rieren oder als kiinstliche Nisthilfen anzubringen.

Innerhalb des Wohngebietes sind an jedem Ge-
baude mit mehr als zwei Wohneinheiten und in-
nerhalb des Urbanen Gebietes und den Flachen
fur Gemeinbedarf pro Grundstlick mindestens 5
Nist- und Ruhestatten anzubringen, die fiir min-
destens eine der in Satz 1 genannten Arten aus
jeder Tiergruppe (Vogel und Fledermause) ge-
eignet sind.

Die Einrichtungen sind im Rahmen des Bauge-
nehmigungs- oder Anzeigeverfahrens im Einver-
nehmen mit der Unteren Naturschutzbehérde
nachzuweisen.

Geltungsbereich B

Die festgesetzte Flache fiir Mallnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:

Entlang der Nordostgrenze des Geltungsberei-
ches ist eine 3-reihige Strauch-Baumhecke aus
standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen.

Im Ubrigen Flachenanteil ist durch Ansaat mit
Regiosaatgut Ursprungsgebiet 5 ,Mitteldeut-
sches Tief- und Hugelland“ ein mesophiles
Grinland zu entwickeln.

Geltungsbereich C

Die festgesetzte Flache fiir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist als offene Biotop-
struktur mit dem Zielbiotoptyp , Trockenrasen® zu
entwickeln.

Hierzu ist der Oberboden in Teilen abzuschieben
und zur Modellierung des Gelandes zu verwen-
den. Zur Ansalbung der Flachen ist entweder
Mahdgut aus vorhandenen Flachen zu Ubertra-
gen oder geeignetes Saatgut zu verwenden. Auf
der Flache sind sechs Totholz-/ Steinanh&aufun-
gen zur Strukturanreicherung anzulegen.

Nach jahrlicher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts
in den ersten drei Jahren sind die Flachen im
Weiteren durch sporadische Mahd gehdlzfrei zu
halten.

Eine Beweidung ist in Absprache mit der unteren
Naturschutzbehorde zulassig.

Geltungsbereich D

Die festgesetzte Flache fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:

Entlang der Nordostgrenze des Geltungsberei-
ches ist eine 3-reihige Strauch-Baumhecke aus
standortheimischen Gehdlzen zu pflanzen.

Im Ubrigen Flachenanteil ist durch Ansaat mit
Regiosaatgut Ursprungsgebiet 5 ,Mitteldeut-
sches Tief- und Hugelland“ ein mesophiles
Grinland zu entwickeln.

Geltungsbereich E

Die festgesetzte Flache fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft ist durch folgende
MaRnahmen naturnah zu entwickeln:
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Die Flache ist als Ackerflache zu erhalten und

Erneuerbare Energien

ohne synthetische Pflanzenschutzmittel und
ohne mineralische Diinger zu bewirtschaften. 1.

Innerhalb der Ackerflache sind in Ost-West-Rich-
tung drei Streifen mit einer Regelbreite von 15 m
als Lebensraum fur die Feldlerche wie folgt her-
zurichten: Die drei Streifen sind erstmalig mit
dem Saatgut ,,Géttinger Mischung® einzusaen.

Im Frihjahr ist jahrlich abwechselnd ein Streifen
damit neu zu bestellen. Der Altbestand ist bis zur
Neubestellung zu erhalten.

Zeitliche Umsetzung und Pflanzqualitaten

Die MalRnahmen Geltungsbereichen B, C, D und
E sind in der Pflanzperiode herzustellen, die auf
das Inkrafttreten des Bebauungsplanes folgt,
spatestens bis zum Beginn der Erschlielungsar-
beiten. Im Anschluss an die Fertigstellungs-
pflege ist eine dreijahrige Entwicklungspflege
durchzufihren.

Fir die in den Geltungsbereichen B und D zu
pflanzenden Gehdlze gelten folgende Mindest-
pflanzqualitaten:

- Heister: mindestens 2 x verpflanzt, 150 bis
200 cm Hohe

- Straucher: verpflanzter Strauch, 60 bis 100
cm Hohe

Solarmindestflache

Bei der Errichtung von Gebauden, die mindes-
tens eine Dachflache von 50 m2 aufweisen, sind
mindestens 50 Prozent der Dachflache mit Pho-
tovoltaikanlagen auszustatten.

Die Pflicht entfallt,
- wenn ihre Erflllung im Einzelfall anderen
o Offentlich-rechtlichen Pflichten wider-
spricht,
o technisch unmaoglich ist,
e wirtschaftlich nicht vertretbar ist
- oder soweit auf der Dachflache solarthermi-
sche Anlagen errichtet sind.

Ausfiihrung

Auf Dachflachen, die gemall AV 3 zu begriinen
sind, muss die Funktionsfahigkeit der Begriinung
dauerhaft gewahrleistet werden (z. B. aufgestan-
derte Bauweise).

Durch geeignete Maflnahmen wie z.B. Antire-
flexbeschichtungen der Photovoltaik-Module ist
sicherzustellen, dass es zu keiner Blendung von
Luftverkehrsteilnehmern kommt.

Zuordnung

MaRnahmen, die der Vermeidung von Schaden
durch Starkregen dienen

Die festgesetzten Fldchen und MaRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 1.
von Boden, Natur und Landschaft sowie die
festgesetzten offentlichen Griinflachen (mit
Ausnahme der technischen Anlagen) dienen im
Sinne des § 1a BauGB dem Ausgleich von Ein-
griffen in Boden, Natur und Landschaft, die auf-
grund dieses Bebauungsplanes ermdglicht wer-
den. Sie werden dem Geltungsbereich A im
Sinne von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie
folgt zugeordnet:

Allgemeines Wohngebiet 50,8 %
Urbanes Gebiet 8,2 % 2.
Sondergebiet Quartiersgarage 8,5%
Gemeinbedarfsflache 74 %
Planstralle A 2 0,4 %
Planstralle B 1 Ausbau 6,9 %
Planstralle B 1 Neubau 3,3 %
Planstralle B 2 1,5 %
Planstralle C 1 2,6 %
Planstralle C 2 22 %
Verkehrsflache besonderer 4,6 %
Zweckbestimmung Geh- und

Radweg

Offentlichen Griinflachen 1 1,9 %
und 2 (Sonst. Sport-, Spiel-

und Freizeitanlagen

Offentlichen Griinflachen 3 1,7 %
und 4 (Sonst. Sport-, Spiel-

und Freizeitanlagen

Summe 100,0 %

Notentwasserung

Um Schaden durch Uberflutungen zu minimieren
sind die stralRenbegleitenden Mulden so anzule-
gen, dass ein ausreichender Freibord zur Verfu-
gung steht, um das Niederschlagswasser bei
starken Regenereignissen in die 6ffentliche
Grunflache oder in einen Notlberlauf mit An-
schluss an den Regenwasserkanal abzuleiten
(Gelandetiefpunkt). Sie sind von jeglicher Be-
bauung freizuhalten.

Hoéhenlage

Im gesamten Planungsgebiet sind die Oberkann-
ten der Erdgeschossfullbéden sowie (iberflu-
tungsgefahrdete Gebaudeoffnungen (z.B. Keller-
lichtschachte, Antritte zur Kellerhalsen, usw.)
zum Schutz vor Uberflutungen mind. 0,40 m
Uber Bezugspunkt gemafR A Il Nr. 2 anzulegen.
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B Ortliche Bauvorschrift
geman

- § 84 Abs. 1 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. B IV Nr—2)

- § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO (zu Ziff. B V)

- § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. B Il)

- § 84 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 NBauO (zu Ziff.B 1ll)
- § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO (zu Ziff. VI)

b) Metallgitterzaune in Kombination mit
Schnitthecken

c) Holzstaketen oder -geflecht

d) Maschendrahtzdune, die von freiwachsen-
den Geholz- und Staudenpflanzungen uber-
wachsen werden, und

e) Heckenpflanzungen.

- § 80 NBauO (zu Ziff. VII) [\

Fahrradabstellanlagen

| Geltungsbereich I Stelipl

Die Ortliche Bauvorschrift gilt fiir den gesamten Gel-
tungsbereich A des Bebauungsplanes ,Wenden-
West, 2. BA* WE 63.

Ausgenommen sind die nachrichtlich ibernommenen
Flachen.

Il Werbeanlagen

1. Werbeanlagen sind nur innerhalb der tiberbau-
baren Grundstlicksflache zulassig.

Ausnahmsweise kann zur besseren Auffindbar-
keit auch aufderhalb der Gberbaubaren Grund-
stucksflachen eine Werbeanlage je Baugrund-
stiick zugelassen werden, bei mehreren Betrie-

ben auf einem Baugrundstiick nur als Sammel- 2—FEahrradabstellanlagen

anlage. Die Summe aller Werbeflachen dieser

Anlage darf maximal 6 m? betragen. 24 1. Abstellplatzbedarf

2.  Es dirfen héchstens 10 %, jedoch maximal
20 m2 der Wandflachen einer einzelnen Gebau-
deseite flir Werbezwecke genutzt werden, da-
bei darf die Werbeanlage die Traufkante nicht
Uberschreiten.

3. Je Grundstlick sind maximal eine freistehende
Werbeanlagen in einer Hohe von bis zu 4,0 m
Uber Bezugspunkt gemaf A 1.2 zulassig.

4. Unzulassig sind insbesondere:

- Fahnenmasten,

- Anlagen mit sich turnusmaRig verandernder
Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bild-
schirme, Rollbander, Filmwande oder City-
Light Boards,

- blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht,
Lauflichtbéander und Skybeamer,

- akustische Werbeanlagen.

Il Einfriedungen

1. Einfriedungen an Verkehrs- und 6ffentlichen
Grinflachen sind nur bis maximal 1,5 m Héhe
Uber dem Bezugspunkt zulassig.

Auf Gemeinbedarfsflachen ist auch eine hohere
Einfriedung zulassig.

Die Materialitat der Einfriedung wird auf fol-
gende Mdglichkeiten beschrankt:

a) Spanndrahtzdune in Kombination mit
Schnitthecken

Bei der Errichtung, Anderung und Nutzungsan-
derung von baulichen Anlagen, deren Nutzung
einen Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrradern
erwarten lasst, sind Fahrradstellanlagen flr
standige Nutzer (Bewohnende und Beschéaf-
tigte) sowie fur Besucher in ausreichender An-
zahl und Groéf3e herzustellen.

Die Anzahl der notwendigen Fahrradabstell-
platze (Abstellplatzbedarf) bemisst sich an fol-
genden Richtwerten:

- fur Verkaufsstatten bis 2.000 m? mind. ein
Fahrradstellplatz je 50 m? Verkaufsnutzfla-
che, mind. jedoch 2 je Laden

- flir Gebaude mit Blro-, Verwaltungs- und
Praxisraumen mind. ein Fahrradstellplatz je
60 m? Nutzflache

- flr Versammlungsstatten ein Fahrradstell-
platz je 2,5 Besucherplatze

- fir Tageseinrichtungen fir Kinder ein Fahr-
radstellplatz je 3 Kinder

- fir sonstige gewerbliche Anlagen und Be-
triebe ein Fahrradstellplatz je 5 Beschaftigte
mind. jedoch 2

- flr Wohnungen unter 40 m? Wohnflache 1,0
Fahrradstellplatz

- fur Wohnungen 40 —80 m? Wohnflache 2,5
Fahrradstellplatz fir Wohnungen > 80 m?
Wohnflache 4,0 Fahrradstellplatze

- Zusatzlich sind fiir Wohngebaude Fahr-
radabstellanlagen fiir Besucher in einer An-
zahl von mind. 10% der als notwendig ermit-
telten Anzahl herzustellen.
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22 2.

Fir Bauvorhaben, die in der Liste nicht ver-
zeichnet sind, ist die Anzahl sinngemaf zu er-
mitteln.

Jeder zehnte Abstellplatz ist so auszubilden,
dass er auch durch ein Lastenrad genutzt wer-
den kann.

Fir jeden zehnten Abstellplatz muss zudem ein
zusatzlicher Stellplatz fur einen Fahrradanha-
nger geschaffen werden.

Beschaffenheit

Der Aufstellort der Fahrradabstellplatze muss
von der Verkehrsflache aus ebenerdig, liber ge-
eignete Aufzlge, Uber Rampen mit und einer
maximalen Neigung von 10% oder Auf3entrep-
pen mit Rampen leicht und verkehrssicher er-
reichbar sein.

Der Aufstellort der Fahrradstellplatze fir stéan-
dige Nutzer (Bewohnende und Beschaftigte)
muss abschliel3bar, beleuchtet und witterungs-
geschutzt sein (Fahrradraum/-schuppen).

Fahrradabstellanlagen fiir Besucher missen
eingangsnah auf dem Freigelande errichtet wer-
den. Es sind Ordnungssysteme zu verwenden,
die das sichere anschlieRen der Fahrrader er-
mdglichen.

Eine Lademdglichkeit fur Pedelecs ist fir 25%
der nachzuweisenden Fahrradstellplatze vorzu-
sehen.

Dacher

Fir Hauptgebaude sind nur Dacher mit einer
Dachneigung von 0 — 15° zulassig.

Niederschlagswasser

Das auf den Grundstiicken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf dem jeweiligen Grund-
stiick zu versickern oder zu verregnen.

Die Versickerungsflachen sind so zu bemessen,
dass das Regenwasser zuriickgehalten werden
kann, ohne dass Wasser auf angrenzende
Grundstuicksflachen Uberlauft.

Ein Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation ist
nur ausnahmsweise zulassig, wenn die Durch-
Iassigkeit des Bodens fiir eine Versickerung auf
dem eigenen Grundstiick nachweislich nicht ge-
geben ist oder um Schaden durch Starkregen
vorzubeugen (Notiberlauf).

Ausgenommen von der Versickerungspflicht auf
dem eigenen Grundstiick sind die Gemeinbe-
darfsflachen, die das anfallende Niederschlags-
wasser in die angrenzenden o&ffentlichen Griin-
flachen einleiten kdnnen.

VI

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemaf § 80 Abs. 3
NBauO, wer eine BaumalRnahme durchfiihrt
oder durchfiihren lasst, die der ortlichen Bau-
vorschrift widerspricht.

C Nachrichtliche Ubernahme

Bauhéhenbeschrankungszone

Die Bauhdhen innerhalb des Geltungsbereiches
unterliegen der Héhenbeschrankung nach dem
Luftverkehrsgesetz.

D Hinweise

1.

Freiflachenplane

In den Urbanen Gebieten, den Gemeinbedarfs-
flachen und im Sondergebiet ist im Rahmen des
Bauantrages ein qualifizierter Freiflachenplan
vorzulegen.

In den Allgemeinen Wohngebieten ist bei Ge-
bauden mit mehr als zwei Wohneinheiten im
Rahmen des Bauantrages ein qualifizierter Frei-
flachenplan vorzulegen.

Ausschluss von Schottergarten

Die Anlage geschotterter Gartenflachen und
von Kunstrasenflachen ist grundsatzlich nicht
zulassig.

Die nicht Uberbauten Flachen der Baugrundsti-
cke mussen nach § 9 Abs. 2 NBauO Griinfla-
chen sein, soweit sie nicht fiir eine andere zu-
lassige Nutzung erforderlich sind.

Kampfmittel

In den Geltungsbereichen B, C, D und E be-
steht Kampfmittelverdacht. Auch der die im
Plan gekennzeichneten Flache des Geltungsbe-
reichs A ist kampfmittelverdachtigt.

Die Flachen wurden im 2. Weltkrieg bombar-
diert. Aus Sicherheitsgriinden sind vor dem Be-
ginn bzw. wahrend der Erdarbeiten geeignete
Gefahrenforschungsmafinahmen auf Kampfmit-
tel durchzufihren. Auf die DIN 18323 ,Kampf-
mittelrdumarbeiten® wird hingewiesen.

Rettungsweg

Bei Gebauden oder Gebaudeteilen, die tGber
50 m von der Verkehrsflache entfernt liegen, ist
der zweite Rettungsweg baulich sicherzustellen.
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Vorbelastung Schall

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
liegt im Einflussbereich des Flughafens Braun-
schweig-Wolfsburg. Durch die Nutzung des
Flugplatzes ist mit Luftverkehrslarm zu rechnen.

Das Plangebiet ist durch StraRen-, Schienen,
Flugverkehr sowie durch den Betrieb gewerbli-
cher Anlagen larmvorbelastet.

Informationen zu Schallschutzmaflnahmen

Zur Umsetzung der ,Festsetzungen zum Schutz
gegen schadliche Umwelteinwirkungen* sind
folgende Grundlagen mafgeblich:

- DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®,
Herausgeber Deutsches Institut flir Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 2023

- DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut fir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 2018.

- 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(16. BImSchV), 2020 (BGBI. | S. 2334).

- ,Richtlinien fir den Larmschutz an Stralken®,
(RLS-19), Bundesminister fir Verkehr, Aus-
gabe 2019 (VKkBI. 2019, Heft 20 Ifd. Nr. 139,
S. 698)

- ,Berechnung des Beurteilungspegels von
Schienenwegen® (Schall 03), 2014 (BGBI. |
S. 2271-2313).

- Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ (TA Larm), 6. Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz, 2017 (BAnz AT 08.05.2017
B5)

- 18. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(18. BImSchV): ,Sportanlagenlarmschutz-
verordnung®, 2017 (BGBI. | S. 1468).

- VDI 2714 ,Schallausbreitung im Freien®,
Beuth-Verlag, 1988

- VDI 2720 ,Schallschutz durch Abschirmung
im Freien®, Beuth-Verlag, Berlin, 1997

Diese Unterlagen kdnnen in der ,Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt" der Stadt
Braunschweig eingesehen werden.

Nachweise im Einzelfall

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
sind auf die konkreten Baumalinahmen bezo-
gene schalltechnische Berechnungen vorzule-
gen.

Allgemein:
Fir die Fassaden ist ein Reflexionsverlust in
Hoéhe von 1 dB(A) zu Grunde zu legen.

StraRenverkehrslarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Stral3en-
verkehrslarm ist gemafR § 3 der 16. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels flr
StralRen” auf Grundlage der schalltechnischen
Rechenvorschrift RLS-19 ,Richtlinie fur den
Larmschutz an StralRen® (2014) unter Berlick-

sichtigung der vorgesehenen Larmminderungs-
malnahmen vorzunehmen. § 3a der 16. BIm-
SchV ,Festlegung der StralRendeckschichtkor-
rektur® ist zu beachten.

Schienenverkehrslarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Schienen-
verkehrslarm ist gemaf § 4 der 16. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels fiir
Schienenwege” nach Anlage 2 der 16. BIm-
SchV, entsprechend auf Grundlage der schall-
technischen Rechenvorschrift Schall 03 (2014),
unter Berlcksichtigung der vorgesehenen
Larmminderungsmafnahmen vorzunehmen. §
5 der 16. BImSchV ,Festlegung akustischer
Kennwerte fur abweichende Bahntechnik und
schalltechnische Innovation® ist zu beachten.

Anlagen-/Gewerbelarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Immissionsrichtwerte in Bezug auf den Gewer-
belarm (Anlagenlarm) ist auf Grundlage der TA
Larm ,Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ (2017) unter Berlicksichtigung der vorge-
nommenen Larmminderungsmafinahmen vor-
zunehmen.

Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach der DIN ISO 9613-2 (1999) fur eine
Mittenfrequenz von f = 500 Hz unter Anwen-
dung des alternativen Verfahrens gemaf Nr.
7.3.2 fir die jeweiligen Immissionspunkthéhen
(Erdgeschoss: 2,5 m Gber Gelandeoberkante
und fiir die Obergeschosse jeweils zzgl. 2,8 m)
anzufertigen. Die meteorologische Korrektur
wird konservativ nicht bertcksichtigt.

Sportanlagenlarm:

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Immissionsrichtwerte in Bezug auf den Sportan-
lagenlarm ist auf Grundlage der 18. Bundes-Im-
missionsschutzverordnung (18. BImSchV,
2017) ,Sportanlagenlarmschutzverordnung® in
Verbindung mit den Rechenvorschriften DIN
2714 ,Schallausbreitung im Freien“ und DIN
2720 ,Schallschutz durch Abschirmung im
Freien®, unter Beriicksichtigung der vorgenom-
menen Larmminderungsmalnahmen vorzuneh-
men.

Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach VDI 2714 fur Mitwindwetterlage un-
ter Berlicksichtigung der Bodendampfung nach
Kapitel 6.3 fur die jeweiligen Immissionspunkt-
héhen (Erdgeschoss: 2,5 m Uiber Gelandeober-
kante und fiir die Obergeschosse jeweils zzgl.
2,8 m) anzufertigen.
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